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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

1. AUSGANGSLAGE/ ERLÄUTERUNGEN/ BEGRÜNDUNGEN 

 

1.1 Lage im Raum/ Gebietsbeschreibung: 

Das Änderungsgebiet befindet sich im Ortsteil Unter Klaus der Marktgemeinde Haus, nörd-

lich der Landesstraße B 320 – Ennstal Straße (Grdst. Nr. 1062/1, KG 67607 Oberhaus) 

sowie unmittelbar südlich der Augasse und der Enns bzw. der Gemeindegrenze zur Stadt-

gemeinde Schladming. Der Umgebungsbereich wird entlang der Augasse durch bestehen-

de, teilweise großvolumige Hallen in offener Bebauung samt zugehöriger Manipulationsflä-

chen der angesiedelten Betriebe und der Kläranlage Schladming geprägt. Der ggst. Stand-

ort ist von der Landesstraße B 320 aufgrund der topografischen Gegebenheiten und der 

bestehenden Waldflächen nicht einsehbar. 

 

1.2 Allgemeine Erläuterungen/Begründungen: 

Im gegenständlichen Änderungsbereich wird das bestehende Entwicklungspotenzial für In-

dustrie, Gewerbe in Richtung Süden erweitert. Durch diese Maßnahme wird die vorhandene 

bauliche Struktur (bestehende Gewerbebetriebe, Kläranlage etc.) nördlich der Landesstra-

ße B 320 räumlich-funktionell verdichtet und somit Bauland für die Ansiedlung der Ret-

tungsorganisationen (Rotes Kreuz, Bergrettung, Alpenverein) – dem sogenannten Einsatz-

zentrum - geschaffen.  

 

Wesentliche geänderte Planungsvoraussetzungen im Sinne der Bestimmungen des § 42 

StROG 2010 ergeben sich durch die die vorliegende Stellungnahme der Wildbach- und La-

winenverbauung, Forsttechnischer Dienst, GZ: 10966079 vom 24.10.2023 und dem vor-

liegenden geologischen Gutachten, verfasst von Dipl.-Ing. Harald Fritz, GZ: 2023_030 vom 

27.11.2023. Aus beiden Gutachten geht hervor, dass die bestehenden Nutzungskonflikte 

(Wald bzw. Brauner Hinweisbereich), welche bisher einer Erweiterung des ggst. Bereiches 

entgegenstanden nunmehr durch entsprechende Maßnahmen hintangehalten werden 

können. Weiters steht die ggst. Änderung im siedlungspolitischen und öffentlichen Interes-

se der Marktgemeinde Haus, nämlich der Schaffung ein gemeinsames Einsatzzentrum für 

die bestehenden Rettungsorganisationen in der Region mit entsprechenden Lagermöglich-

keiten. 

 

Die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes bildet die Grundlage 

für die Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall lfde. Nr. 5.31, welche zeitgleich mit 

diesem Verfahren durchgeführt wird. 

 

1.3 Bestimmungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Region Liezen (LGBl. Nr. 

91/2016): 

Gemäß geltendem Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen, LGBl. 

Nr. 91/2016 (Rechtskraft 16.07.2016), Anlage 2 – „landschaftsräumliche Einheiten“ im 

Maßstab M 1:100.000 befindet sich der gegenständliche Änderungsbereich innerhalb des 

Teilraumes „Grünlandgeprägte Becken, Passlandschaften und inneralpine Täler“. Für den 

ggst. Teilraum gilt gem. § 3 (4) REPRO: 
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Ein zusammenhängendes Netz von großen Freilandbereichen und landschaftsraumtypi-

schen Strukturelementen wie Uferbegleitvegetation, Hecken, Waldflächen, Waldsäumen 

und Einzelbäumen ist zu erhalten. 

 

1.4 Verfahrensbestimmungen gem. § 24a StROG 2010: 

Gem. § 24a (1) StROG 2010 gilt, dass für Änderungen eines Örtlichen Entwicklungskonzep-

tes außerhalb einer Revision, die nur auf anrainende oder durch Straßen, Flüsse, Eisen-

bahnen und dergleichen getrennte Grundstücke Auswirkungen haben (diesbezüglich erfolg-

te eine Abstimmung mit der Abteilung 13), anstelle des Gemeinderatsbeschlusses der Bür-

germeister die Auflage zur Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zu verfügen und 

die Gemeinderatsmitglieder darüber zu informieren hat. Nach Beschlussfassung durch den 

Gemeinderat ist die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes kundzumachen und 

eine Ausfertigung der Kundmachung der Landesregierung zu übermitteln. 

Die Landesregierung kann im Auflageverfahren von der Gemeinde schriftlich unter Anfüh-

rung der Gründe verlangen, dass die Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes dem 

Genehmigungsvorbehalt unterliegt. Solche Gründe für dieses Verlangen liegen dann vor, 

wenn ein oder mehrere Versagungsgründe gemäß § 24 Abs. 10 StROG vorliegen. In diesem 

Fall sind für die Durchführung des weiteren Verfahrens die Bestimmungen des § 24 Abs. 9 

bis 14 leg.cit. anzuwenden, sofern den angeführten Gründen nicht vollinhaltlich Rechnung 

getragen und der Genehmigungsvorbehalt von der Landesregierung nicht aufgehoben wird. 

 

Die gegenständliche Änderung hat ausschließlich auf anrainende und durch Straßen, Flüs-

se und getrennte Grundstücke Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind jedoch sehr gering 

und entspricht dies daher den Vereinfachten Verfahrensbestimmungen des § 24a StROG. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten wird auf die Durchführung einer Öffentlichkeitsveranstal-

tung verzichtet.  

 

 

2. STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG (SUP)3 

 

Gemäß den Bestimmungen des § 4 StROG 2010 bzw. des Leitfadens der ehem. FA13B 

(nunmehr ABT13) des Amtes der Stmk. Landesregierung ist das nachfolgende Screening 

einschließlich Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) erforderlich.  

Es ist zu prüfen, ob für die Änderung ein Ausschlusskriterium vorliegt. Festgehalten wird 

hiezu, dass kein Europaschutzgebiet beeinträchtigt wird und den Festlegungen der Alpen-

konvention entsprochen wird.  

 

Der 1. Prüfschritt (Screening), welcher wiederum in 3 Prüfschritten – Abschichtung, Aus-

schlusskriterien zu erfolgen hat, stellt fest, ob der 2. Prüfschritt, eine Umweltprüfung mit 

Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 5 StROG 2010 erforderlich ist.  

 

 
3  gem. Leitfaden zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit in der örtlichen Raumplanung, herausgegeben von der ehem. FA 

13B, Stand: April 2011 (2. Auflage), Veröffentlichung: September 2011. 
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Abbildung 1 - Ablaufschema Umweltprüfungserfordernis (ABT13) 

 

2.1 Prüfschritt 1: Abschichtung: 

Da keine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe vorliegt, ist das Ausschlusskriterium 

der Abschichtung nicht gegeben. 

 

2.2 Prüfschritt 2: Ausnahmekriterien und UVP-Pflicht 

Die geplante Änderung ist dem Ausmaß nach nicht geeignet, eine UVP-Pflicht zu erwirken 

und es liegt auch kein UVP-pflichtiger Tatbestand vor.  

Des Weiteren liegt die Fläche nicht in einem schutzwürdigen Gebiet der Kategorie A gemäß 

UVP-Gesetz4 (besonderes Schutzgebiet - Europaschutzgebiet).  

 

Aufgrund der kleinflächigen Erweiterung des Gebietes mit baulicher Entwicklung (bzw. der 

Festlegung einer Teilfläche als Freiland/Wald mit einer zeitlich aufeinander folgenden Nut-

zung Bauland im Flächenwidmungsplan) im unmittelbaren Anschluss an ein bereits festge-

legtes Gebiet mit baulicher Entwicklung sind die Ausschlusskriterien wie folgt anwendbar: 

„Eigenart und Charakter unverändert“, „offensichtlich keine erheblichen Auswirkungen“ 

und „geringfügige Änderung/kleine Gebiete (unter 3.000 m²)“. 

 

 

 
4  Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000), StF: 

BGBl. Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 4/2016. 
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Der Änderungsbereich umfasst im Vergleich zum Gesamtraum der landwirtschaftlichen Flä-

chen in der Marktgemeinde Haus nur eine geringe Fläche, welche derzeit bewaldet ist. Wei-

ters ist das ggst. Grundstück bereits bebaut und erfolgt lediglich eine kleinflächige Erweite-

rung zur besseren Ausnutzbarkeit der Flächen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gege-

benheiten. Betreffend die Lage innerhalb des braunen Hinweisbereiches wird auf das vor-

liegende geotechnische Gutachten, verfasst von Dipl.-Ing. Harald Fritz, GZ: 2023_030 vom 

27.11.2023 verwiesen, wonach unter Einhaltung der im Gutachten beschriebenen Maß-

nahmen der Untergrund für die geplante Maßnahme als ausreichend tragfähig zu beurtei-

len ist. Mit der Änderung soll der bestehende Gewerbe- und Industriestandort im Ortsteil 

Untere Klaus nach innen weiter verdichtet werden. 

 

Zusammenfassend kommt es aufgrund der vorgesehenen Einfügung in den bebauten Um-

gebungsbereich, dem sparsamen Flächenverbrauch sowie des kaum visuell in Erscheinung 

tretenden Geltungsbereiches zu keinen erheblichen Änderungen.  

 

 

 
Abbildung 2 – Schrägluftbildaufnahme, Quelle: https://vonoben.schladming-dachstein.at/sommer/ 
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3. BEILAGEN 

 

3.1 SOLL-Darstellung FWP-Änderung, VF lfde. Nr. 5.31 

3.2 Orthofoto mit Kataster (Digitaler Atlas Steiermark) 

3.3 Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung, Forsttechnischer Dienst, GZ: 

10966079 vom 24.10.2023 

3.4 geotechnisches Gutachten, verfasst von Dipl.-Ing. Harald Fritz, GZ: 2023_030 vom 

27.11.2023 
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3.2 Orthofoto mit Kataster (Digitaler Atlas Steiermark) 
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3.3 Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung, Forsttechnischer Dienst, GZ: 

10966079 vom 24.10.2023 

  



 

Eine Einrichtung des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft 

 die-wildbach.at 

Gebietsbauleitung Steiermark Nord 
liezen@die-wildbach.at 
 
DI Dominik Lindschinger 
Sachbearbeiter 

+43 (0) 3612 26360 - 12 
Fax +43 (0) 3612 26360 - 4 
Schönaustraße 50, 8940 Liezen 

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 
Geschäftszahl an liezen@die-wildbach.at zu 
richten. 
 

Marktgemeinde Haus im Ennstal 

Bauamt 

Schlossplatz 47 

8967 Haus im Ennstal 
 

Geschäftszahl: 10966079 

 

Ihr Zeichen: Mail 

10.10.2023 

FWP-Änderung Marktgemeinde Haus:                                                                                                                          

Umwidmung der Parzelle 647/5 KG Oberhaus 

Liezen, 24.10.2023  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Marktgemeinde Haus im Ennstal beabsichtigt eine Umwidmung der oben angeführten 

Parzelle für die Errichtung einer Einsatzzentrale für das Rote Kreuz, Bergrettung, etc. Das 

gegenständliche Grundstück liegt nördlich der B320 Ennstal Straße und südlich der Enns. 

Grundlagen für diese Stellungnahme: 

− Wildbach- u. Lawinenkataster 

− Gefahrenzonenplan (2022-0.914.226, 16.11.2022) 

− Flächenwidmungsplan vom 18.07.2023, Plannummer: 205FR20 

Die Beurteilung erfolgt gemäß „Leitfaden über Parameter zur Ausweisung von neuem 

Bauland in (Gelben) Gefahrenzonen“ von HR Dipl.-Ing. Baumann und HR Mag. Teschinegg, 

September 2013, der mittels Email als interne Anweisung am 04.09.2013 in Kraft gesetzt 

wurde. 

mailto:liezen@die-wildbach.at
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Beurteilt werden demgemäß die Auswirkungen der Ausweisungen auf die 

Abflussverhältnisse. 

Die Ausweisung von neuem Bauland in Roten Gefahrenzonen ist gemäß ROG, SAPRO nicht 

möglich. Neuausweisungen dürfen gemäß oben genanntem Leitfaden nur in Gebieten mit 

geringem Gefährdungsgrad erfolgen, wo wesentliche Teile der zu bebauenden Fläche mit 

wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen gefahrenfrei gestellt werden können. 

Die gegenständliche Parzelle liegt laut ministergenehmigten Gefahrenzonenplan nur im 

westlichen Teil im raumrelevanten Bereich, reicht dort bis zum orographisch rechten Ufer 

des Mühlbachs und liegt somit in der Roten und Gelben Gefahrenzone.  

Der Mühlbach entwässert ein 0,92 km² großes Einzugsgebiet und weist einen stark 

fluviatilen Feststofftransport auf. Beim Eintritt des für die Gefahrenzonenplanung 

relevanten 150-jährlichen Bemessungsereignisses ist mit einer Abflussspitze von 13,0 m³/s 

und einer Geschiebefracht von 1.500 m³ zu rechnen. Dementsprechend ist beim 

Bemessungsereignis mit Überflutungen sowie Geschiebe- und Wildholzablagerungen aus 

südlicher Richtung zu rechnen. Dies begründet sich dadurch, dass es zu Bachausbrüchen 

und Verklausungen kommen wird. Der westlichste Bereich der Parzelle 647/5 liegt in den 

Gefahrenzonen, die im Wesentlichen den Uferstreifen und dessen Gefährdung durch 

Nachböschungsprozesse beschreiben. 

Aufgrund des Leitfadens „Parameter für Ausweisungen (ÖEK und FWP) in Gefahrenzonen 

der Wildbach- und Lawinenverbauung“ für die Ausweisung als Bauland, wird folgendes 

festgestellt: 

Im nordöstlichen Bereich des Grundstücks ist ein Einsatzzentrum geplant, welches nicht 

mehr im raumrelevanten Bereich liegt. Demzufolge ist ein Einzelgutachten notwendig. 

Aus Sicht der Wildbach und Lawinenverbauung ist der nordöstliche Bereich nicht durch 

Wildbäche oder Lawinen gefährdet.  

Auf oberflächlichen Abfluss von Hangwässern auf geneigten Hängen wird hingewiesen. 
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Es ist jedoch ein Brauner Hinweisbereich Rutschung auf dem gegenständlichen Grundstück 

ausgewiesen. 

Für Bereiche im Braunen Hinweisbereich Rutschung ist ein geotechnisches Gutachten 

einzuholen. Mögliche Schutzmaßnahmen für die Bebauung sind mit dem befugten Büro 

abzustimmen. 

Der Mindestabstand zum Gewässer laut SAPRO ist einzuhalten. 

Das Grundstück liegt im Nahbereich der Enns, wodurch die Hochwassergefährdung dieses 

Bereichs durch die Bundeswasserbauverwaltung, Baubezirksleitung Liezen, festgestellt 

werden sollte. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

 

 

 

DI Dominik Lindschinger 

elektronisch gefertigt 

 

 

Kopie: Stadtgemeinde Schladming, Bauamt 
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Auszug aus dem Gefahrenzonenplan 
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3.4 geotechnisches Gutachten, verfasst von Dipl.-Ing. Harald Fritz, GZ: 2023_030 vom 

27.11.2023 

 

 



 

Dipl.-Ing. Harald FRITZ 
ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER 
Für Fachgruppe 72.03, 72.05 und 72.28 
Höheneggstraße 4, A – 5561 Untertauern 
Mobil: +43 664 / 963 80 36 
Email: harald.fritz@sbg.at 

   

 
 
Auftraggeber: 
 
Stadtgemeinde Schladming 
Coburgstraße 45 
A – 8970 Schladming 
elke.boehm@schladming.at 
 
 
Projekt: Einsatzzentrum RK, BRD u. AV 
 8970 Schladming, Augasse 17 
  

 
Parzelle Nr.: 647/5 
KG 67607 Oberhaus 
 
 

Geotechnisches Gutachten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GZ: 2023_030 
Seite 1 bis 16 

Untertauern am 27.11.2023 
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1. Allgemeines  
Die Stadtgemeinde Schladming, Coburgstraße 45, A – 8970 Schladming beabsichtigt auf 
der Parzelle Nr. 647/5, KG 67607 Oberhaus ein Einsatzzentrum für das Rote Kreuz, den 
Bergrettungsdienst und den Alpenverein zu errichten. 

Für die Errichtung des Einsatzzentrums ist eine Anpassung des Flächenwidmungsplans 
erforderlich. Dafür wurde von der Marktgemeinde Haus im Ennstal, eine Stellungnahme 
von der Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Steiermark Nord eingeholt. 
Da auf der ggstdl. Projektfläche ein Brauner Hinweisbereich Rutschung ausgewiesen ist, 
ist für die Umwidmung ein geotechnisches Gutachten einzuholen. 

Dipl.-Ing. Harald FRITZ, Höheneggstraße 4, A – 5561 wurde von der Stadtgemeinde 
Schladming, Coburgstraße 45, A - 8970 Schladming, mit der Erstellung eines 
geotechnischen Gutachtens beauftragt. 

2. Grundlagen 
Folgende Unterlagen bilden die Grundlage für die ggstdl. Stellungnahme. 

• Vorabzug Plan-Nr. 2218-Einsatzzentrum RK, BRD u. AV-EP vom 10.10.2023; 
BVH: Einsatzzentrum RK, BRD u. AV; 
Planinhalt: Lageplan, Grundrisse EG und OG, Schnitte  

• Einsatzzentrum RK, BRD u. AV; Gefahrenzonen- und Leitungsplan vom 
November 2023, erstellt von BM DI Rene Höflehner, Pfarrgasse 2, A – 8970 
Schladming 

• Stellungnahme WLV, Geschäftszahl: 10966079 vom 24.10.2023 
• Ortsbesichtigung am 09.11.2023 
• 1 Probeschurfe, hergestellt am 09.11.2023 
• Digitaler Atlas des Landes Steiermark [GIS], 2023 
• ÖNORM B1997-1 und B1997-2 

3. Projektbeschreibung 
Das auf dem Grundstück Nr. 947/5, KG 67607 Oberhaus bestehenden Objekt Augasse 
17, A - 8970 Schladming (Pichlerstall) soll abgetragen werden und ein Einsatzzentrum für 
Rotes Kreuz, Bergrettungsdienst und Alpenverein errichtet werden. Das neue 
zweigeschossige Gebäude besteht im Wesentlichen aus zwei Baukörpern. Der östliche 
Baukörper für den BRD hat im Grundriss die Abmessungen von rd. 24,10 x 10,40 m.  

 
Abb. 1: Grundriss BRD EG (Auszug: Einreichplan) 



2023_023 BGA Einsatzzentrum Schladming  Seite 4 von 16 

Der direkt angeschlossene zweite Baukörper an der Westseite erstreckt sich rd. 50,90 m 
Richtung Westen und ist ca. 13,10 m breit.  

 
Abb. 2: Grundriss RK EG (Auszug: Einreichplan) 

Eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen. Als Dachform wurde ein Pultdach gewählt. 

 
Abb. 3: Schnitt S-02 (Auszug: Einreichplan) 

An der Hinterseite (Südseite) ist das Erdgeschoss des Gebäudes durch die Hangsituation 
zur Gänze eingeschüttet. An der Nordseite des Gebäudes entlang der Augasse sind 
einzelne PKW-Abstellplätze geplant. Der eigentliche Parkplatz für das Einsatzzentrum ist 
an der Westseite des Gebäudes situiert. Um hier eine ausreichend große Parkfläche zu 
schaffen, werden an der Südseite (hangseitig) Stützkonstruktionen erforderlich. 
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4. Übersichtskarte  
Das Projektgebiet liegt nördlich der B320, Ennstal Straße und südlich der Augasse, 
welche hier entlang des Ennsufers verläuft, auf einer Höhe von ca. 735,0 m ü.A. im 
Gemeindegebiet Schladming. 

 
Abb. 4: Übersicht: geplantes Projektgebiet (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

  

Projekt-
gebiet 
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5. Geologischer Überblick 

 
Abb. 5: Geologische Karte (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

Untenstehende geologische Einheiten sind im Projektbereich anzutreffend. 

lfd. 
Nr. Formation 

Tektonische 
Großgliederung 

Tektonische 
Gliederung 

Stratigraphische 
Gliederung 

1 
Hangschutt, Schutthalden 
(teilweise Würm) QUARTÄR   Holozän 

2 Marmor 
MITTELOSTALPINES 
DECKENSTOCKWERK 

POLYMETAMORPHES 
GRUNDGEBIRGE 

Wölzer Glimmerschiefer-
komplex 

3 

Schwemmfächer, 
Schwemmkegel, Murenkegel 
(z.T. spät- postglazial) QUARTÄR   Holozän 

4 
Phyllitischer Glimmerschiefer, 
Glimmerschiefer 

MITTELOSTALPINES 
DECKENSTOCKWERK 

POLYMETAMORPHES 
GRUNDGEBIRGE 

Wölzer Glimmerschiefer-
komplex 

5 
Auzonen, Kolluvien, 
Wildbachschutt QUARTÄR   Holozän 

 
Das Projektgebiet liegt im Wesentlichen in der geologischen Formation [5] Auzonen, 
Kolluvien, Wildbachschutt jedoch auch beeinflusst von Hangschutt, Schutthalden 
(teilweise Würm) [1] 

 

Projektfläche 
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6. Geländeverhältnisse 
Das Gelände in der Projektfläche fällt von Süden Richtung Norden mit einer 
durchschnittlichen Neigung von rd. 30° ab. Von der B320 Ennstal Straße führt die 
Zufahrtsstraße zur Arena bis zum zukünftigen Einsatzzentrum. Die ca. 40° steile südlichen 
Böschungen der Zufahrtsstraße sind durch drainagierte Ankerwände gesichert. 

 
Abb. 6: Geländeinformation (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

Projektfläche 
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 Abb. 7: Geländeprofil (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

 

 
Abb. 8: Lage des Geländeprofils (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

  

Einsatzzentrum Schladming 
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7. Gefahrenhinweise 
Die ggstdl. Projektfläche liegt an der Nordseite im Nahbereich der Roten 
Gefahrenzone der Bundeswasserbauverwaltung (BWV). Die westlich des Gebäudes 
situierten Parkplätze sind zum Teil von einer Restrisikozone der BWV betroffen. 

Ein Brauner Hinweisbereich Rutschung der Wildbach- und Lawinenverbauung 
(WLV) ist in Teilbereichen des Grundstückes ausgewiesen. 

Von den Hochwasserabflussräumen ist das Projektgebiet weder für jene des HQ30 
noch für jene des HQ100 betroffen.  

 
Abb. 9: Gefahrenhinweise (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

Für eine ständige Benützung für Siedlungs- und Verkehrszwecke sind Grundflächen 
innerhalb der Roten Gefahrenzone wegen der voraussichtlichen Schadenswirkung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. Das Gebäude liegt nach 
derzeitiger Darstellung außerhalb der Roten Gefahrenzone. Aufgrund des Nahbereichs 
zur Enns empfiehlt die WLV in Ihrer Stellungnahme vom 24.10.2023 GZ 10966079 die 
Hochwassergefährdung durch die Bundeswasserbauverwaltung, Bezirk Liezen, 
feststellen zu lassen. 

Beim Lokalaugenschein am 09.11.2023 wurde südlich des bestehenden Gebäudes 
(Pichlerstall) an den Bäumen zum Teil Sebelwuchs festgestellt. Am Gebäude selbst 

Projektfläche 
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wurden augenscheinlich keine Schäden erkannt, welche auf Hangbewegungen oder 
Rutschungen hindeuten würden.  

Die meisten Rutschungen treten in geschichteten Böden auf. Dabei handelt es sich fast 
ausschließlich um Böden aus dem jüngeren Tertiär. Dies sind schichtenweise 
aufgebaute Lagen aus tonigem Schluff, sandigem Schluff und schluffigem Sand, die 
meist wasserführend sind. Die Baugrunderkundung Mittels am 09.11.2023 abgeteuften 
Probeschurf zeigt bis in eine Tiefe von rd. 3,0 Schluff- und Sandböden, mit einem 
fließenden Übergang. Wasserführende Schichten wurden nicht erkundet. Aufgrund der 
umfangreichen Drainagemaßnahmen hangseitig entlang der Zufahrtsstraße zur Arena 
ist das Risiko einer Aktivierung von Potenzielle Gleitflächen durch aufgebauten 
Porenwasserüberdruck stark reduziert. Es ist davon auszugehen, dass mit technisch 
und wirtschaftlich vertretbaren Maßnahme keine Rutschungen im Projektgebiet zu 
erwarten sind, welche zu Schäden an Bauwerken führen könnten. 

8. Fließpfade 
Aus den Darstellungen im Digitalen Atlas des Landes Steiermark ist ersichtlich das 
Fließpfade am Projektgebiet vorbeiführen bzw. gegebenenfalls darin entspringen. 

 
Abb. 10: Fließpfade (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 
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9. Wasserrechte 
Unten dargestellte Wasserrechte sind im erweiterten Projektbereich anzutreffen. 

 
Abb. 11: Wasserrechte (Quelle: digitaler Atlas Steiermark [GIS]) 

Name Typ Subtyp Gewässer Top-Anlage 

Einleitung Enns Fließgewässeranlage Einleitung Enns 
Stadtgemeinde Schladming, Gemeinde Ramsau 
am Dachstein 19/841 

Nutzwasserbrunnenanlage Brunnen Bohrbrunnen Grundwasser Stadtgemeinde Schladming 19/1606 
Stadtgemeinde 
Schladming ARA 
Schladming 19/841 - ALT Kläranlage 

kommunale 
Kläranlage Enns 

Stadtgemeinde Schladming, Gemeinde Ramsau 
am Dachstein 19/841 

Entnahme Enns 'Planai 
Ost' Fließgewässeranlage Entnahme Enns Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH 19/1062 
Einleitung Enns Fließgewässeranlage Einleitung Enns Pichler Erich, vlg.Ilgenfritz  19/780 
Pichler Erich, vlg.Ilgenfritz  
19/780 Kläranlage 

häusliche 
Kläranlage Enns Pichler Erich, vlg.Ilgenfritz  19/780 

Einleitung Kanalisation 
19/1243 Sonderbauwerke 

Übergabeschacht - 
Abwasser   Stadtgemeinde Schladming 19/1243 

Einleitung Enns  Fließgewässeranlage Einleitung Enns 
Land Steiermark FA 18 A L 724 Planaistraße 
19/1602 

Einleitung Enns  Fließgewässeranlage Einleitung Enns 
Land Steiermark Abteilung 16, Verkehr und 
Landeshochbau B320 19/1603 

Krafthaus Krafthaus Krafthaus Mühlbach (22) Bürgerschaft Schladming 19/1638 

Von einer negativen Beeinträchtigung der oben angeführten Anlagen durch die 
Baumaßnahme ist nicht auszugehen. 
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10. Untergrundverhältnisse 
Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurde am 09.11.2023 auf dem Grundstück 
Nr. 647/5, KG 67607 Oberhaus ein Probeschurf hergestellt. Der Baggerschurf wurde 
bis in eine Tiefe von ca. 3,00 m abgeteuft. 

 
Abb. 12: Lage Probeschurfe (Auszug: Einreichplan) 

Die geplante Baumaßnahme kann zum derzeitigen Projektstand gemäß ÖNORM B 
1997-2 der geotechnischen Kategorie 1 zugeordnet werden. Die Folgerungen für die 
Planung und Konstruktion können aus den durchgeführten Probeschürfen und den 
zugrundeliegenden Unterlagen für den derzeitigen Projektstand ausreichend dargelegt 
werden.  

Unten dargestellte Bodenschichten wurden erschurft – siehe auch Anlage 1 

10.1. Schurf 1 

 
Unter einer ca. 10 - 15 cm starken Mutterbodenschichte, liegen stark feinsandige 
Schluffe mit einer Mächtigkeit von ca. 0,50 m. Diese Schicht ist noch von organischen 
Anteilen und Durchwurzelungen geprägt. Der Schluffanteil nimmt mit größerer Tiefe 
immer weiter ab. Ab ca. 1,50 m unter GOK wurden Sande mit Stein- und 
Blockeinlagerungen bis Ø 30 cm erschurft. Wasserzutritte wurden während der 
Herstellung des Schurfs und dem Beobachtungszeitraum keine festgestellt. Generell 
waren in den Schurfwänden keine Nachbrüche zu beobachten.  

 

Schurf 1 
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10.2. Bodenkennwerte 
Aufgrund von Erfahrungen und Literaturwerten wird daher empfohlen, für die 
Bemessung von Bauteilen untenstehende Bodenkennwerte heranzuziehen. 

Geologie Boden 
Nr. angeschätzte Bodenkennwerte 

  γ  
[kN/m²] 

γ´ 
[kN/m²] 

φ´ 
[°] 

c 
[kN/m²] 

σzul 
[kN/m²] 

Kf – 
Wert 

Feinsand, gering schluffig 1 19,0 
22,50 

10,5 
13,0 

30,0 
35,0 

0 
2 

200 10-5 

10-7 
Sand, mit Steinen und 

Blöcken bis Ø 30 cm 
2 18,0 

21,0 
9,5 
12,0 

32,0 
37,5 

 
0 

250 10-4 

10-6 

 
Der anstehende Untergrund weist geringe bis mäßige Durchlässigkeitsbeiwerte auf, 
sodass von einer Versickerung der Oberflächenwässer auf Eigengrund ausgegangen 
werden kann.  

11. Beurteilung in geotechnischer Hinsicht 
 

Der anstehende Untergrund ist grundsätzlich für die geplante 
Baumaßnahme als ausreichend tragfähig zu beurteilen. 
 
Von einer Versickerung auf der Eigenfläche kann aufgrund des 
anstehenden Bodens (geringe bis mäßige Durchlässigkeit) ausgegangen 
werden.  

 
12. Maßnahme für die Errichtung 

12.1. Gründung 
Der anstehende Untergrund ist für die geplanten Baumaßnahmen mit den unten 
beschriebenen Maßnahmen als ausreichend tragfähig einzustufen. Bauteile können in 
frostfreier Tiefe flach gegründet werden. Es wird eine Fundamentplatte mit einer 
Mindeststärke von 25 cm bzw. nach statischem Erfordernis empfohlen. 

Die Fundamente bzw. die Frostschürzen sind dabei auf die frostfreie Tiefe von 1,20 m 
unter fertigem Gelände zu ziehen. Da Schichtwässer nicht auszuschließen sind, sind 
die erdberührten Wände auf erhöhten aktiven Erddruck und Wasserdruck zu 
bemessen. Um das Gebäude ist eine wartungsfähige Drainage herzustellen. 

Für die Bemessung der Bodenplatte sowie der Einzel- bzw. Streifenfundamente kann 
hier eine mittlere Bodenpressung von 250 kN/m² bzw. ein Bettungsmodul von 25.000 
kN/m3 angenommen werden. Die Kantenpressung kann um 20 % erhöht werden. 

Sollten an der Baugrubensohle weiche Schichten angetroffen werden, sind diese 
auszuwechseln und durch gut verdichtbares Material aus abgestuften kiesigen 
Kantkorn oder Magerbeton zu ersetzten. 

Ein EVd – Wert von 28 MN/m2 ist dazu mindestens einzuhalten. 
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12.2. Baugrube 
Es ist nicht auszuschließen, dass zur Sicherung der Baugrubenböschungen und des 
angrenzenden Geländes geotechnische Sondermaßnahmen in Form von 
Bodenvernagelungen vorzusehen sind. Eine Bodenvernagelung besteht aus einer 
bewehrten, zur Horizontalen geneigten Spritzbetonschale, die mittels 
Injektionsbohrankern in den Untergrund rückverankert wird. 

Eine detaillierte Betrachtung bzw. Festlegung zur Baugrubensicherung kann erst nach 
Vorliegen der Ausführungsplanung erfolgen. Dazu sollten nach Abtrag des 
Bestandsgebäudes (Pichlerstall) bzw. nach erfolgter Rodung weitere 
Bodenerkundungen in Form von Baggerschurfen vorgenommen werden. 

12.3. Anschüttungen / Hinterfüllungen 
Das Aushubmaterial ist bei optimalem Wassergehalt als Schüttmaterial geeignet und 
kann in den Bereichen von Aufschüttungen aus bodenmechanischer Sicht verwendet 
werden. Für die Gebäudehinterfüllung ist das Aushubmaterial aus bodenmechanischer 
Sicht ebenfalls verwendbar. Die Schüttungen sind in Lagen nicht dicker als 30 cm 
einzubauen und mit schwerem Gerät zu verdichten. 

12.4. Allgemeine Hinweise 
Unter Einhaltung der oben beschriebenen Maßnahme ist der Untergrund für die 
geplante Maßnahme als ausreichend tragfähig zu beurteilen. 

Die Angaben beruhen auf dem Wissenstand der angeführten Unterlagen. Die 
Bodenaufschlüsse stellen nur stichprobenartige Untersuchungen des Bodens dar und 
können örtlichen Schwankungen unterliegen. 

Im Falle von anderen als in der Stellungnahme beschriebenen 
Untergrundverhältnissen ist eine Fachkunde Person beizuziehen, und etwaige 
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen festzulegen. 
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13. Fotodokumentation 

 
Bild 1: Schurf 1 
 
 
 

Bild 2: Haufwerk Schurf 1 
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Anlage 1: Bodenprofil vom 09.11.2023 



mNN

731.50

732.50

733.50

734.50

735.50

Schurf 1
735,00

 0.10 (734.90)
MutterbodenMu

 0.50 (734.50)

Schluff, durchwurzelt, braun
stark feinsandig

 1.50 (733.50)

Feinsand, grau-braun
gering schluffig

 3.00 (732.00)

Sand + Steine, grau
Blöcke

kein Sondierfortschritt

Legende

steif

locker

mitteldicht

Schluff (U)

schluffig (u)

Sand (S)

Feinsand (fS)

feinsandig (fs)

Steine (X)

Blöcke (B)

Mutterboden (Mu)Mu

Datei: 2023_030 Bodenprofile vom 09.11.2023.bop
Datum: 23.11.2023

      

   
   

   

Bodenprofil Schurf 1 vom 09.11.2023

2023_030 Einsatzzentrum Gemeinde Schladming

Anlage 1
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